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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 486. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. April 2020

Aufnahme einer ersten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 30708 in
den Abschnitt 30.7.1 EBM. Die bisherigen Anmerkungen 1 bis 4 werden
Anmerkungen 2 bis 5.

Die Gebührenordnungsposition 30708 ist auch
bei Durchführung der Leistung im Rahmen
einer Videosprechstunde berechnungsfähig
und dies durch Angabe einer bundeseinheitlich
kodierten Zusatzkennzeichnung zu
dokumentieren. Für die Abrechnung gelten die
Anforderungen gemäß Anlage 31b zum
BMV-Ä entsprechend.


